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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.09.2021

Norm

PVG §41

B-VG Art19 Abs1

B-VG Art67 Abs1

Schlagworte

ohne verfassungsgesetzliche Ermächtigung keine Kontrolle durch andere Verwaltungsbehörde; keine solche

Ermächtigung im PVG

Rechtssatz

Es steht ohne Zweifel fest, dass § 41 PVG keine bundesverfassungsgesetzliche Ermächtigung für die Kontrolle der

Einhaltung des PVG durch die Leiter:innen der Zentralstellen (Bundesminister:innen) enthält.
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